
1I-958 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Wationalrates 

21.4./;1 

460/J· 

der Abgeordneten 

und Genossen 

(XI.Gesetzgebungsperiode) 

.~nfraBe 

C z e t tel Dip1.-Ing.Dr. Oskar W e i h s 

an den Herrn Bundeskanzler 
betreffend Wahrung der !3udgethoheit des Nationalrates. 

-.-.-.-
Ge~äß Art. 18 des 3undes-VerfasBunssgesetzes darf die ges3mte 

staa t1iche Vt~rwa.1 tune; nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden. Die 

Überschr~ituns finanzgesetzlicher Ansätze ist an die Zustimmung des 

Nationalrates gebunden. 

Sozialistische Abgeordnete haben bereits anläß1ich der Beratung 

liber d~s zu einem sehr späten Zeitpunkt im Nationalrat eingebrachte 

4.:F3udgetüberschreitungssesetz irn Finanz- und Budgetausschuß Bedenken 

anGemeldet, ob das I •• BudgetUberschrci tungseesetz ordnur.gsgemäß voll-

zogAn werden kann und ob nicht insbesondere zahlreiche Kreditüberschrei­

tuncen bereits vorgenommen wurden, bevor dieses Rundessesetz in Kratt ge­

treten ist. 1)er Herr Bundesminister für Finanzen hat versucht. diese Be­

denken als grundlos darzustellp.n, und '"örtlich erklärt, It es bereite keiner-

1eiSchwierickei ten 1,5 Hilliarden 3chilling in L~ T:c.lgen auszugeben". 

'Nei tors erklärte der Herr Finanzminister: "Die Bedenken. daß Überschrei­

tunGen· stattgefunden haben ohne Erm.3:chtigung durch d:.l.S Parlament. kann ich 

restlos zerstreuen, für alle jene tiberschreitungen,die nicht auf Grund 

von Gesetzen durchgefUhrt werden mUssen. " Diese Erklärung erweckt den Ver­

dacht, daß der Herr Bundesminist1!r für Finanzen der verf':tssungswidrigen 

Ansicht ist, es könne eine Überschreitune; finimzgesetz1icher Ansätze be­

reits dann vorgenommen werden. wenn eine materiell-~echtliche Vorschrift 

eine Ausgabe des Bundes zwingend vorsieht. 

Das 4. Budgetüberschreitungseesetz (ßGB1.Nr.406/l967) ist am 

29.12.1967 im Bundesgesetzblatt kunde;emacht worden und somit Gel~ß 

Art. 49 Abs. 1 B-VG. am Sanstag, dem 30.12.1967, in Kraft getreten. So­

mit verblieben zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit man von den 

Bestimmungen über den sogenannten Auslaufmonat absieht. nur Samstag, 

der 30.12, und Sonntag, der 31.12.1967, womit sich die Bedenken der so­

zialistischen Abgeordneten zweifellos als gerechtfertigt er,desen haben. 

Um die Gesetzmäßigkeit der Vollziehung in bezug auf das J+. Budget­

überschreitungsgesetz zu überprüfen, richten die unterzeichneten Abge­

ordneten un den Herrn Bundeskanzler 
die nachstehenden 
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A n fra gen : 

1) 3is zu welcher Höhe waren die in Ihren '7irkungsbereich fallenden 

finanzgesetzlichen' Ausgäbetl.ahs~i. tze, zu deren tberschrei tung Sie durch das 

3undcsges(;tz vom 20. Dezember 1967, 3GBl.Hr. 406/1967 (4. Budgetüberschrei~ 

tunE'sCCs'8tz 1967), erlli~ichtir;t wurden, am Tag vor dem Inkrafttreten di'eses 

Bundesgesetzes b~lastet? 

2) W~lche Uber.schl"'itungscrmi;,chtigunscn wurden im Zeitraum zwischen 

dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes und dem Ende des Haushaltsjahres 

1967 vollzogen? 

3) Im Falle, aaf:', die durch di.e Uberschreitungsermächtigungen bewillig~ 

ten zus~tzlichen Kredite bis zum Ablauf des Haushaltsjahres nicht voll ,be-

lastet wurl'len: 

Bis zu ~elcher TI~hc wurde von den betreffenden Uberschrcitungser-

m:ichtieungcn (}'3brauch zemac;,'; t? 

4) ~'!clche iJbcrschrci tungen wurden unter Anwendung der Bes timmungen 

über den sogenannten Auslaufmonat erst ~ach dem 31. Dezember 1967 vollzogen? 

5) Im Falle der i\.n':.'!cndung der Be::;timmungen über den Auslaufmonat: 'Nann 

und in welcher EHhe wurden die [bsrschr0itungserm~chtigungen nach dem 31. 

12.1967 vollzoGen? 

6) 0ic hoch ist nach dem gesenw~rticen Stand die Gesamth~he der Aus­

saben zu Lasten der im § 1 des 4. Budgetlib~rschr~ituncsgesctzes enthaltenen 

Ans1tze, soweit diese in den Vollzugsbereich Ihres Ressorts fallen? 

-.-G-.-.-
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